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Erläuterungen  
zu dem Antrag auf Zulassung einer Berufsausübungsgesellschaft 
 
1. Antragstellung  

Der Antrag auf Zulassung einer Berufsausübungsgesellschaft (BAG) ist nebst Anlagen an die Rechts-
anwaltskammer (RAK) zu richten, in deren Bezirk die BAG ihren Sitz hat (§ 59f Abs. 1 S. 1, § 33 Abs. 3 
S. 1 Nr. 3 BRAO).  

Der Zulassungsantrag soll unter Verwendung des vorgesehenen Formblattes gestellt werden. Beant-
worten Sie alle gestellten Fragen nach bestem Wissen und Gewissen. Reicht der Platz in den Formularen 
nicht aus, ergänzen Sie Ihre Angaben bitte auf einem Beiblatt.   

Der Zulassungsantrag nebst Anlagen ist vollständig ausgefüllt und unterschrieben oder mit qualifizier-
ter elektronischer Signatur von den vertretungsberechtigten Personen der BAG in vertretungsberech-
tigter Anzahl an den Vorstand der RAK Thüringen, Bahnhofstraße 46, 99084 Erfurt, zu senden.  

Die RAK erhebt für die Bearbeitung eines Antrages auf Zulassung als BAG eine Grundgebühr für eine 
BAG mit max. 2 Gesellschaftern in Höhe von 1.000,00 €. Weitere Zusatzgebühren bitten wir der Ver-
waltungsgebührensatzung in § 4 Abs. 3 zu entnehmen. Die Gebühr wird mit Zahlungsaufforderung 
durch die RAK fällig. 

 

2. Erläuterungen 

 1.  Die Möglichkeiten von Rechtsanwälten, sich mit anderen freien Berufen zur gemeinschaftlichen 
Berufsausübung zu verbinden, wurden durch das „Gesetz zur Neuregelung des Berufsrechts der 
anwaltlichen und steuerberatenden Berufsausübungsgesellschaften sowie zur Änderung weite-
rer Vorschriften im Bereich der rechtsberatenden Berufe“ erweitert und erleichtert. Diese BRAO-
Reform ist am 01.08.2022 in Kraft getreten. Neu eingeführt ist die Berufsausübungsgesellschaft 
(BAG), die der gesonderten Zulassung durch die RAK bedarf (§§ 59b ff. BRAO).  

 Keiner Zulassung bedürfen gemäß § 59f Abs. 1 Satz 2 BRAO lediglich Personengesellschaften, 
bei denen keine Beschränkung der Haftung der natürlichen Personen vorliegt (z.B. die klassische 
Sozietät in Form einer GbR oder die Partnerschaftsgesellschaft ohne beschränkte Berufshaftung) 
und denen als Gesellschafter und als Mitglieder der Geschäftsführungs- und Aufsichtsorgane 
ausschließlich Rechtsanwälte oder Angehörige eines bereits bisher sozietätsfähigen Berufs ange-
hören (§ 59c Abs. 1 S. 1 Nr. 1 BRAO). Diese Gesellschaften können die Zulassung jedoch freiwillig 
beantragen (§ 59f Abs. 1 S. 3 BRAO), etwa weil sie ein besonderes elektronisches Anwaltspostfach 
(beA) für die Gesellschaft wünschen.  

 Nur solche BAG, bei denen Rechtsanwälte die Mehrheit der Stimmrechte innehaben und bei de-
nen die Mehrheit der Mitglieder des Geschäftsführungsorgans Rechtsanwälte sind, dürfen die 
Bezeichnung „Rechtsanwaltsgesellschaft“ führen (§ 59p BRAO). Dabei ist die Bezeichnung 
„Rechtsanwaltsgesellschaft“ nicht wie bislang an die Rechtsform der Gesellschaft mit beschränk-
ter Haftung geknüpft, sondern steht BAG gleich welcher Rechtsform offen. 

 



 

2 

 2.  BAG können sich zur gemeinschaftlichen Berufsausübung in der Form von Gesellschaften nach 
deutschem Recht, als zulässige Rechtsform der Europäische Gesellschaften und Gesellschaften, 
die zulässig sind nach dem Recht a) eines Mitgliedsstaats der Europäischen Union oder b) eines 
Vertragsstaats des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum (§ 59b Abs. 2 BRAO).  

 Aufgrund der europäischen Niederlassungsfreiheit können daher Gesellschaften mit Registersitz 
in einem anderen Mitglied- oder Vertragsstaat ihren Verwaltungssitz unter Wahrung ihres aus-
ländischen Gesellschaftsstatuts in die Bundesrepublik Deutschland verlegen. Zur Wahl stehen 
dabei jedoch nur solche Gesellschaftsformen, die nach dem jeweiligen Gründungsstatut für die 
Ausübung des Rechtsanwaltsberufs beziehungsweise die Ausübung freier Berufe offenstehen.  

 Für BAG nach dem Gesellschaftsrecht eines Staates, der nicht Mitgliedsstaat der Europäischen 
Union oder Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum ist, gilt 
§ 207a BRAO. Hierfür verwenden Sie bitte das gesonderte Zulassungs-/Aufnahmeformular.  

 

 3.  § 59c Abs. 2 S. 1 und 2 BRAO regelt die zulässigen Unternehmensgegenstände interprofessionel-
ler BAG. Im Sinne der §§ 59b, 59c BRAO müssen diese jedenfalls immer auch auf die Beratung 
und Vertretung von Rechtsangelegenheiten gerichtet sein, denn nur dann handelt es sich um eine 
BAG, die der Ausübung des Berufs der darin verbundenen Rechtsanwälte dient.  

 § 59c Abs. 2 S. 2 BRAO stellt klar, dass interprofessionelle BAG nicht nur darauf ausgerichtet sein 
müssen, Beratung und Vertretung in Rechtsangelegenheiten zu erbringen, sondern in ihnen auch 
Tätigkeiten ausgeübt werden können, die den Berufen der nichtanwaltlichen Gesellschafterinnen 
und Gesellschafter zuzuordnen sind. Möglich bleiben Einschränkungen der Ausübung der nicht-
anwaltlichen Berufe in einer interprofessionellen BAG durch das jeweilige Berufsrecht. Die Re-
gelung des § 59c Abs. 2 S. 2 BRAO lässt damit die bereits bislang geltende Rechtslage zur Berufs-
ausübung von interprofessionellen BAG unter Beteiligung von Rechtsanwälten unverändert. Die 
Erweiterung des Unternehmensgegenstandes um die Ausübung des jeweiligen anderen Berufs 
ist nicht zwingend. So kann etwa die Ausübung des sozietätsfähigen Berufs auf eine gutachterli-
che und beratende Tätigkeit beschränkt bleiben. 

 

 4.  BAG sind verpflichtet, eine Berufshaftpflichtversicherung abzuschließen und während der Dauer 
ihrer Betätigung aufrechtzuerhalten (§ 59n BRAO). Dies gilt unabhängig davon, ob es sich um 
eine zugelassene oder nicht zugelassene BAG handelt. Keinen Unterschied macht auch, ob die 
Gesellschaft haftungsbeschränkt ist oder nicht.  

BAG Versicherungssumme Vorschrift 

≥ 10 Berufsträger + Haftungsbegrenzung mindestens 2.500.000 € § 59o Abs. 1 BRAO 

≤ 10 Berufsträger + Haftungsbegrenzung mindestens 1.000.000 € § 59o Abs. 2 BRAO 

Ohne Haftungsbegrenzung mindestens 500.000 € § 59o Abs. 3 BRAO 

 Für BAG, in denen mehr als zehn Personen anwaltlich oder in einem Beruf gemäß § 59c Abs. 1 
S. 1 BRAO tätig sind und bei denen für Verbindlichkeiten der BAG aus Schäden wegen fehler-
hafter Berufsausübung rechtsformbedingt keine natürliche Person haftet oder bei denen die Haf-
tung der natürlichen Personen beschränkt wird, beträgt die Mindestversicherungssumme für 
jeden Versicherungsfall 2.500.000 €.  
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 Für haftungsbeschränkte BAG, in denen nicht mehr als zehn Personen anwaltlich oder in einem 
rechts- und wirtschaftsberatenden oder sonstigen sozietätsfähigen freien Beruf in der Gesell-
schaft tätig sind, gilt eine Mindestversicherungssumme von 1.000.000 €, (§ 59o Abs. 2 i.V.m. § 59c 
Abs. 1 S. 1 BRAO). Die Anzahl der Personen ergibt sich aus der Kopfzahl aller Berufsträger.  

 Für alle BAG, die keinen rechtsformbedingten Ausschluss der Haftung und keine Beschränkung 
der Haftung der natürlichen Personen vorsehen, beträgt die Mindestversicherungssumme 
500.000 € für jeden Versicherungsfall. Dies trifft beispielsweise auf Gesellschaften bürgerlichen 
Rechts (GbR) oder Partnerschaftsgesellschaften (ohne beschränkter Berufshaftung) zu. 

 Beachten Sie bitte § 59o Abs. 4 BRAO zur Berechnung der Jahreshöchstleistung.  

 Die RAK muss im Rahmen des Zulassungsverfahrens prüfen, ob die BAG über einen ausreichen-
den Versicherungsschutz verfügt. Im Zulassungsantrag ist daher anzugeben: 

- Gesamtanzahl der Berufsträger i.S.v. § 59c Abs. 1 S. 1 BRAO, alle sozietätsfähigen Berufe und 
sonstige Formen der Tätigkeit, auch angestellte Berufsträger (§ 59o Abs. 2 BRAO), 

- Anzahl der Gesellschafter in der BAG (§ 59o Abs. 4 BRAO),  
- Anzahl der Geschäftsführer in der BAG, die nicht Gesellschafter sind (§ 59o Abs. 4 BRAO).  

 Bitte beachten Sie: Für unzureichenden Versicherungsschutz haften neben der BAG die Gesell-
schafter und die Mitglieder des Geschäftsführungsorgans persönlich (§ 59n Abs. 3 BRAO). 

 

 5.  Im Zulassungsantrag sind alle Geschäftsanschriften der Niederlassungen der BAG anzugeben. 
Neben der Kanzleianschrift sind alle weiteren Geschäftsanschriften aufzuführen (§ 59g Abs. 1 S. 
1 Nr. 2 BRAO, § 59m Abs. 2 i.V.m. § 27 Abs. 2 BRAO, § 5 BORA). Damit können BAG an den 
weiteren Geschäftsanschriften Zweigstellen einrichten, also einen weiteren Standort, der an eine 
Hauptkanzlei angegliedert und von dieser abhängig ist. Die Zweigstelle hat die gleichen sachli-
chen, personellen und organisatorischen Anforderungen wie die Hauptkanzlei zu erfüllen. 

 

 6.  Die Zulassung einer BAG kann nur erteilt werden, wenn neben der BAG auch die Gesellschafter 
und die Mitglieder der Geschäftsführungs- und Aufsichtsorgane die Voraussetzungen der 
§§ 59b, 59c, § 59d Abs. 5, § 59i und § 59j erfüllen (§ 59f Abs. 2 BRAO). Die Entscheidung über den 
Antrag auf Zulassung einer BAG kann ausgesetzt werden, wenn gegen einen Gesellschafter oder 
ein Mitglied eines Geschäftsführungs- oder Aufsichtsorgans ein auf Rücknahme oder Widerruf 
seiner Zulassung oder Bestellung gerichtetes Verfahren betrieben wird oder ein vorläufiges Be-
rufs- oder Vertretungsverbot erlassen worden ist (§ 59g BRAO).  

 Die RAK muss prüfen, ob in einem Gesellschafter ein Grund vorliegt, der bei einem Rechtsanwalt 
nach § 7 BRAO zur Versagung der Zulassung führen würde (§ 59c Abs. 1 S. 2 BRAO). Dies gilt 
auch für Geschäftsführungs- und Aufsichtsorgane (§ 59jAbs. 2 BRAO).  

 Daher müssen von allen nichtanwaltlichen Gesellschaftern sowie Mitgliedern der Geschäftsfüh-
rungs- und Aufsichtsorgane zusätzlich ein Fragebogen zu den Voraussetzungen der §§ 59b, 59c, 
§ 59d Abs. 5, § 59i und § 59j und ein Personalbogen ausgefüllt werden.   

 Bei Angehörigen von Rechtsanwaltsberufen aus anderen Staaten, die nach dem EuRAG oder ge-
mäß § 206 BRAO berechtigt wären, sich im Bundesgebiet zuzulassen, sind beizufügen:  

- Nachweis über die Staatsangehörigkeit (begl. Kopie eines gültigen Identitätspapiers).  
- Bescheinigung der im Herkunftsstaat zuständigen Stelle über die Zugehörigkeit zum Rechts-

anwaltsberuf in Form einer Unbedenklichkeitsbescheinigung (Certificate of Good Standing). 
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 7.  Die RAK führen elektronische Verzeichnisse der in ihrem Bezirk zugelassenen Rechtsanwälte 
und der zugelassenen BAG (§ 31 Abs. 1 BRAO). In diese Verzeichnisse sind zu den BAG sowohl 
die Gesellschafter als auch die Geschäftsführungs- und Aufsichtsorgane (einschließlich der ver-
tretungsberechtigten Gesellschafter bei Personengesellschaften) mit Familiennamen, Vornamen 
und den in der BAG ausgeübten Beruf einzutragen (§ 31 Abs. 4 BRAO).  

 Bei Gesellschaften, die bereits in einem (anderen) Register registriert sind, müssen die Mitglieder 
der Geschäftsführungs- und Aufsichtsorgane sowie die Gesellschafter keinen Identitätsnachweis 
vorlegen, sofern sich ihr Status aus dem Register ergibt. Bei nicht registergängigen Gesellschaften 
hingegen müssen alle in die Verzeichnisse einzutragenden nichtanwaltlichen Personen einen 
Identitätsnachweis (durch Notar oder ähnliches) den Antragsunterlagen beilegen. 

 

 8.  Für jede zugelassene BAG wird verpflichtend ein beA eingerichtet (§ 31b BRAO). Zusätzlich kön-
nen für eingetragene Zweigstellen fakultativ weitere Gesellschaftspostfächer beantragt werden 
(§ 31b Abs. 4 BRAO).  

 Damit die Gesellschaft über das beA der Gesellschaft kommunizieren kann, ist eine Erstregistrie-
rung für das Kanzlei-Postfach erforderlich. Die beA-Postfächer werden von der Bundesrechtsan-
waltskammer in Zusammenarbeit mit der Bundesnotarkammer organisiert.  

 Das persönliche Postfach des Rechtsanwalts bleibt erhalten. 

 

 9.  Zugelassene BAG können Gesellschafter einer BAG sein (§ 59i Abs. 1 S. 1 BRAO). Bei den gesetz-
lichen Voraussetzungen, die in der Person der Gesellschafter oder der Mitglieder der Geschäfts-
führung erfüllt sein müssen, kommt es in diesen Fällen auf die Gesellschafter und die Geschäfts-
führung der beteiligten BAG an. Haben sich Rechtsanwälte, Angehörige eines der in § 59c Abs. 1 
S. 1 BRAO genannten Berufe sowie BAG, die die Voraussetzungen dieses Abschnitts erfüllen, zu 
einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts zusammengeschlossen, deren Zweck ausschließlich das 
Halten von Anteilen an einer zugelassenen BAG ist, so werden ihnen die Anteile an der BAG im 
Verhältnis ihrer Beteiligung an der Gesellschaft bürgerlichen Rechts zugerechnet.  

 Nach § 59i Abs. 2 bis 5 BRAO müssen folgende weitere Voraussetzungen erfüllt sein: Die Über-
tragung von Gesellschaftsanteilen muss an die Zustimmung der Gesellschafterversammlung ge-
bunden sein. Bei Aktiengesellschaften oder Kommanditgesellschaften auf Aktien müssen die Ak-
tien auf Namen lauten. Anteile an der Berufsausübungsgesellschaft dürfen nicht für Rechnung 
Dritter gehalten werden. Dritte dürfen nicht am Gewinn der Berufsausübungsgesellschaft betei-
ligt werden. Sofern Gesellschafter die Voraussetzungen des § 59c Absatz 1 nicht erfüllen, haben 
sie kein Stimmrecht. Gesellschafter können nur stimmberechtigte Gesellschafter zur Ausübung 
von Gesellschafterrechten bevollmächtigen. 

 

 10.  Nach § 59g Abs. 2 BRAO kann die Entscheidung über den Antrag auf Zulassung der BAG aus-
gesetzt werden, wenn gegen einen Gesellschafter oder ein Mitglied eines Geschäftsführungs- 
oder Aufsichtsorgans ein auf Widerruf der Zulassung gerichtetes Verfahren betrieben wird oder 
ein vorläufiges Berufs- oder Vertretungsverbot erlassen worden ist. 

 

 

Stand 08/2025 


